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Anhang zum  
Gründungsbericht 

Gemeinde AG Ennetbaden 
 

 

Attraktives Wohnen, Arbeiten und Leben 
 

 

Ennetbaden sorgt für gute Angebote und 
eine lebhafte Zukunft 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit der Gründung einer Gemeinde AG 
sichern wird uns eine verbesserte Infrastruktur für ein 
aktives Dorfleben. Es ist ein generationenverbinden-

des Projekt 
 
  

Entwurf 
Stand 15.9.2022 – Neuerungen: 

1 Mio CHF Aktienkapital + 0-4 Mio CHF Darlehen mit Rangrücktritt 

Finanzierung bis/mit Neubau Schützenhaus, Grendeltor + 2 Bestandeshäuser 



 

 Anhang zum Gründungsbericht GEMEINDE AG ENNETBADEN 
 

Seite 2 von 9 
 

 

 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1 ANHANG 1_SCHREIBEN AN BEVÖLKERUNG UND PARTEIEN UND ALLE INTERESSIERTEN ....................... 3 

2 ANHANG 2_NUTZWERTANALYSE ORGANISATIONSFORMEN UND VARIANTEN ..................................... 4 

3 EIGENKAPITALSITUATION BEI GRÜNDUNG MIT AKTIENKAPITAL UND DARLEHEN ................................. 5 

4 ANHANG 4_BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG FÜR DIE ERSTEN 10 JAHRE DER GEMEINDE AG.............. 6 

5 ANHANG 5_STRATEGIEN FÜR STANDORTE ............................................................................................ 7 

5.1 Anhang 5.1_Investitionen Entwicklung Areal Grendeltor............................................................... 7 

5.2 Anhang 5.2_Investitionen Entwicklung Studie Schützenhaus ........................................................ 8 

6 KRITERIEN DER GEMEINNÜTZIGKEIT AUS STATUTEN ............................................................................. 9 

 

  



 

 Anhang zum Gründungsbericht GEMEINDE AG ENNETBADEN 
 

Seite 3 von 9 
 

 

 

1 Anhang 1_Schreiben an Bevölkerung und Parteien und alle Interessierten 
 

An die Bevölkerung und Parteien von Ennetbaden, alle Interessierten 

Künftigen Verwaltungsrat und die Gründer*innen 

der GEMEINDE AG ENNETBADEN 

 

 

Ennetbaden, im September 2022 

 

 

Statuten, Reglement & Gründungsunterlagen 
für eine handlungsfähige juristische Person mit der Gründung der GEMEINDE AG ENNETBADEN 
 

Sehr geehrte Interessentinnen und Unterstützer, geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner von Ennetbaden 

 

Sie sind interessiert oder unterstützen die Idee, zur Schaffung und zum Erhalt wichtiger Infrastrukturen in Ennet-

baden mit der Gründung einer Gemeinde AG Ennetbaden. Nur durch die Zusammenarbeit von Gemeinde als 

wichtige Landeigentümerin und Privatpersonen, die sich durch das Mitwirken in den Organen engagieren wollen, 

lassen sich die gemeinsamen Ideen und Ansprüche realisieren. 

Diese ideellen und finanziellen Anstrengungen erlauben folgende Lösung: 

 Die Gemeinde ist Eigentümerin von Baulandparzellen und konnte gleichzeitig in den letzten Jahren verein-

zelte Liegenschaften ergänzend erwerben. 

 In der Broschüre „Planungen und Projekte 2022-2025“ sind alle Planungsabsichten für die nächsten vier 

Jahre in der Gemeinde Ennetbaden dokumentiert. 

 Im Mai 2022 hat der Gemeinderat Ennetbaden eine Immobilienstrategie verabschiedet. Darin werden Leit-

sätze und Ziele für eigene Areale, Grundstücke und Liegenschaften festgelegt sowie Massnahmen und In-

strumente benannt, um eine aktive Grundstück- und Immobilienpolitik zu ermöglichen. 

 Die vorhandenen Liegenschaften und Grundstücke sind für eine marktkonforme Nutzung mit einem Betrieb 

nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geeignet. Dafür will der Gemeinderat – nach Zustimmung durch 

Gemeindeversammlung/Bevölkerung – eine GEMEINDE AG ENNETBADEN ins Leben rufen. 

 Die Berechnungen haben gezeigt, dass mit einem ausreichenden Aktienkapital und einem ergänzenden Dar-

lehen der Gemeinde die beabsichtigte Finanzierung von 20 Mio. CHF Anlagevolumen möglich wird. 

So entsteht eine risikoarme, sichere Grundlage für eine prosperierende GEMEINDE AG ENNETBADEN, die eigen-

wirtschaftlich Wohn- und Arbeitsraum für ein aktives Dorfleben in Kostenmiete sicherstellen soll. Dieses Vorha-

ben soll breit abgestützt und bestens verankert sein: Interessierte können in den Organen mitwirken (Verwal-

tungsrat GEMEINDE AG, Kommissionen für Projekte & Bauten). 

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit diesem Engagement an wichtigen Standorten in der Gemeinde Häuser mit 

Charisma entstehen zu lassen oder erhalten zu können. Gesucht sind interessierte Personen, die sich für die 

Mitarbeit in der GEMEINDE AG engagieren wollen: die über Tatkraft, Fachwissen und eine gute Verankerung im 

Dorf verfügen. Kennen Sie solche Personen oder wollen Sie sich selber und persönlich engagieren? Uns freut, 

wenn Sie sich bei der Gemeindeverwaltung melden. 

Wir glauben, dass die Idee der GEMEINDE AG Ihr Vertrauen verdient. Die gesetzten Ziele sind erreichbar. Der 

Entwurf des Gründungsberichts mit Anhängen sowie die Statuten werden auf der Webseite der Gemeinde 

www.ennetbaden.ch publiziert. An der Gemeindeversammlung vom 10. November 2022 soll der Antrag vorlie-

gen. 

Für den Gemeinderat Ennetbaden und mit besten Grüssen 

 

 

Pius Graf, Gemeindeammann Elisabeth Hauller, Dominik Andreatta 
Gemeindeammann Gemeinderätin, Ressort Finanzen Gemeindeschreiber 

Verweis auf Info zur Ge-
meindeversammlung 

Gemeindeversammlung 10. November 2022 
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2 Anhang 2_Nutzwertanalyse Organisationsformen und Varianten 
 

Der Gemeinderat Ennetbaden 

hat sich nach sorgfältigen 

Analysen 

 

für das Gründen der 
GEMEINDE AG ENNETBADEN 
mit Aktienkapital & Darlehen 
entschieden. 
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3 Eigenkapitalsituation bei Gründung mit Aktienkapital und Darlehen 
● Mit der Gründung soll das Eigenkapital von 1 Mio. CHF voll liberiert und einbezahlt werden. 

● Das zusätzliche Eigenkapital in Form von Darlehen von 4 Mio. CHF soll mit der Realisierung der Neubauten Schützenhaus und Grendeltor erfolgen. 

● Zusätzlich sollen Förderkredite aus dem Fonds-de-Roulement als ergänzende Eigenmittel beschafft werden können (30‘-50‘000 CHF/Wohnung oder 1 Mio. CHF. 

● Somit sind Eigenmittel von insgesamt 6 Mio. CHF bei einem Anlagevolumen von 20 Mio. CHF vorgesehen (= Eigenkapitalanteil 30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis und mit erfolgter Erstvermietung Schützenhaus und Grendeltor im 2024 und 2026 ist keine Verzinsung für das Aktionariat vorgesehen.  
 
● Ziel war und ist, dass die Gemeinde die Stimmen-Mehrheit behält. 

● Als verlässliche Aktionärin ist sie ohnehin im „Eigentum der Bevölkerung“ und daher verlässlich, stabil, kontrollierbar. 

● Gleichzeitig verbleiben – neben einem massvollen Zins auf dem Aktienkapital – alle gemeinsam erarbeiteten Mittel zur weiteren Zweckerfüllung in der GE-

MEINDE AG ENNETBADEN erhalten. 
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4 Anhang 4_Bilanz und Erfolgsrechnung für die ersten 10 Jahre der GEMEINDE AG 
 

Bei einer Bilanzsumme 

von rund 20 Mio. CHF ist 

mit jährlichen Nettoer-

trägen zu rechnen von 

35‘ bis 127‘000 CHF pro 

Jahr. 

 

Nach Steuern und Amor-

tisationen verbleibt ein 

Reingewinn von  

26’-100‘000 CHF/Jahr. 

 

Der Nettoertrag vor Zins-

/Dividenden-Zahlung auf 

dem Eigenkapital ist 

langfristig bei rund 

142‘000 CHF, was 3% 

Rendite entspricht. 

 

Bei diesem Ertrag und 
der erzielten Rendite 
von 3% wird das einge-
setzte Eigenkapital 
 

 von 5 Mio. CHF (AK 1 
+ Darlehen 4 M CHF) 

 alle 25 Jahre verdop-
pelt (72 : 3% = 25 J). 
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5 Anhang 5_Strategien für Standorte 

5.1 Anhang 5.1_Investitionen Entwicklung Areal Grendeltor 
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5.2 Anhang 5.2_Investitionen Entwicklung Studie Schützenhaus 
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6 Kriterien der Gemeinnützigkeit aus Statuten 
Die Vertreter*innen der in der Schweiz massgebenden Verbände für das gemeinnützige Wohnen (Wohnbauge-

nossenschaften/WBG Schweiz, WOHNEN SCHWEIZ, Bundesamt für Wohnungswesen/BWO, Emissionszentrale 

EGW) haben am 18.11.2011 die Kriterien der Gemeinnützigkeit beschlossen: 
 

1. Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach WFG (Wohnraum-Förderungsgesetz) und damit auch für 

die Gewährung von indirekten Hilfen nach diesem Gesetz müssen 7 Punkte erfüllt sein. 

2. Zusätzlich können den Genossenschaften fakultativ vier Empfehlungen zur Ausgestaltung der Statuten ab-

gegeben werden (vgl. Liste B). 

3. Bei der Statutenprüfung von Stiftungen, Aktiengesellschaften und anderen Gesellschaften werden die An-

forderungen analog und mit Rücksicht auf die abweichenden Gesellschaftsstrukturen angewandt. 
 

Die detaillierten Kriterien und deren Auslegung sind dem Anhang, Kapitel 6 zu entnehmen. 
 

Liste A 
Gemeinnützigkeit 
 

Eine Bescheinigung der Ge-
meinnützigkeit wird erteilt, 

wenn nebenstehende Punkte 
zwingend erfüllt sind: 

 

1. Zweckbestimmung nach Artikel 37 Absatz 1 lit. a) WFV 

2. Beschränkung der Dividende nach Artikel 37 Absatz 1 Buch-

stabe b WFV 

3. Ausschluss von Tantiemen nach Artikel 37 Absatz 1 Buch-

stabe c WFV 

4. Beschränkung des Liquidationserlöses und Rückzahlung des 

einbezahlten Gesellschaftskapitals im Zusammenhang mit 

der Liquidation höchstens zum Nennwert nach Artikel 37 

Absatz 1 Buchstabe d WFV 

5. Geschäftsbericht nach den Grundsätzen der Artikel 662-670 

OR gemäss Artikel 39 Ab-satz 1 WFV 

6. Revision in Übereinstimmung mit Artikel 40 WFV 

 

7. Statutenänderungen nach Artikel 37 Absatz 2 WFV 

 

Nach Möglichkeit soll - insbesondere bei Ausarbeitung neuer 

Statuten - der Ausdruck "Genehmigung" verwendet werden. 

Die Formulierung "Statutenänderungen müssen, solange Unter-

stützungsleistungen (Förderkredite) des Bundes bezogen wer-

den, vorgängig dem BWO zur Genehmigung unterbreitet wer-

den" kann in Ausnahmefällen und auf ausdrücklichen Wunsch 

der Gesuchstellerin akzeptiert werden. Es ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass die Gesellschaft nach Ablauf der Unterstützungs-

leistungen des Bundes nicht mehr als gemeinnützig gilt. 

Erfüllt _1 

Erfüllt _2 

 

Erfüllt _3 

 

Erfüllt _4 

 

 

 

Beabsichtigt + er-

füllt _5 

Eingeschränkte Re-

vision genügt _6 

Nicht gewünscht 

(GV) _NEIN 

Liste B 
Gemeinnützigkeit 
 

Gemeinnützigen Bauträgerin-

nen werden (fakultativ) diese 
Empfehlungen zur Statuten-

Ausgestaltung abgegeben: 
 

1. Expliziter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit im Zweckartikel 

2. Der Verkauf von Grundstücken, Häusern und Wohnungen 

benötigt ein erhöhtes Quorum 

3. Rückzahlung Gesellschaftskapital zum Bilanzwert, höchs-

tens zum Nennwert (Grundsatz, nicht nur bei Liquidation) 

4. Explizite Erwähnung Grundsatz der Kostenmiete 

Erfüllt _7 

Erfüllt _8 

 

Erfüllt _9 

 

Absicht erfüllt _10 

Liste A und B Insgesamt sind 10 Kriterien für die Gemeinnützigkeit erfüllt (o-
der 1 von 11 Kriterien nicht erfüllt). Gemäss Vorgaben des Bun-
des und der Verbände liegt eine Gemeinnützigkeit vor. 

Zwingend 5 – 7 

Kriterienpunkte 

sind zu erreichen. 
 

Für einen Förderkredit sind mindestens 5-7 der 11 Kriterien für die Gemeinnützigkeit zu erreichen. Die fol-
genden Statuten weisen 10 Punkte auf. Eine Gemeinnützigkeit kann zugesprochen/erreicht werden. 
 

Warum die Gemeinnützigkeit für die GEMEINDE AG ENNETBADEN wichtig ist, wird im Gründungsbericht, Kapitel 

3.5 ausgeführt. Die Statuten erfüllen die für die Gemeinnützigkeit nötigen Anforderungen. Ebenso ist vorgese-

hen, die Reglemente passend zu gestalten (Entschädigung Organe, Betriebs-/Immobilien-Reglement). 


